11. Gründung einer GmbH durch Spaltung 
zur Neugründung
11.1 Spaltungsplan
S P A L T U N G S P L A N
Präambel
Die X-GmbH ist eine zu FN ……………… des Landes- als Handelsgerichts Linz eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in 4020 Linz und spaltet ihr Vermögen gem den Bestimmungen des § 1 Abs 2 Z 2 SpaltG und Art VI UmgrStG unter Fortbestand der spaltenden Gesellschaft im Wege der Abspaltung zur Neugründung durch Übertragung ihres Vermögensteils „Teilbetrieb ………“ im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die dadurch neu errichtete NewCo GmbH mit dem Sitz in Linz.
Soweit in diesem Vertrag personenbezogene Ausdrücke verwendet werden, umfassen sie Frauen und Männer gleichermaßen. Eine durchgehende „Genderisierung“ musste aus Gründen der besseren Lesbarkeit unterbleiben.
1. Allgemeine Grundlagen, Bilanzen
Spaltende Gesellschaft ist die zu FN ……………… des Landes- als Handelsgerichts Linz eingetragene X-GmbH mit dem Sitz in Linz und der Geschäftsanschrift Linzerstraße 15, 4020 Linz. Das zur Gänze aufgebrachte Stammkapital der Gesellschaft beträgt € ……………. Die Gesellschafter der spaltenden Gesellschaft sind:
………………………., geb. __.__.____, mit einer Stammeinlage in der Höhe von € ……………., dies sind ……. %
und
………………………., FN ………………. mit einer Stammeinlage in der Höhe von € ……………., dies sind ……. %.
Der Gesellschaftsvertrag der X-GmbH bleibt durch die vorliegende Abspaltung unverändert und ist diesem Plan als Anlage 1 angeschlossen. Die spaltende Gesellschaft besteht nach Durchführung der Abspaltung fort.
Durch die Spaltung entsteht eine neue Gesellschaft, nämlich die NewCo GmbH mit dem Sitz in Linz und der Geschäftsanschrift Linzerstraße 20, 4020 Linz. Der Gesellschaftsvertrag der NewCo GmbH ist diesem Plan als Anlage 2 angeschlossen.
Die entsprechenden Bilanzen bilden als Anlage 3 ebenfalls einen integrierenden Bestandteil dieses Spaltungsplans.
2. Übertragungserklärung, Gesamtrechtsnachfolge, 
Vermögensübertragung
2.1
Die spaltende Gesellschaft übertragt den nachfolgend bezeichneten Vermögensteil „Teilbetrieb ………….“ im Wege der Gesamtrechtsnachfolge mit allen Rechten und Pflichten und ihrem Fortbestand gem § 1 Abs 2 Z 2 SpaltG iVm Art VI UmgrStG mit steuerlicher und schuldrechtlicher Rückwirkung zum __.__._____ auf die durch die Abspaltung neu entstehende NewCo GmbH.
2.2
Die Übertragung erfolgt verhältniswahrend im Wege der Gesamtrechtsnachfolge und zwar gegen Gewährung von Anteilen an der neu errichteten Gesellschaft im Verhältnis der Beteiligungen an der spaltenden Gesellschaft.
2.3
Gegenstand der Abspaltung und Übertragung ist der gesamte „Teilbetrieb ………“ der spaltenden Gesellschaft gem der Übertragungsbilanz (= Eröffnungsbilanz) der NewCo GmbH (Anlage 3), insb ………………….
Weiters gehören dazu sämtliche – selbst wenn nicht explizit aus der Eröffnungsbilanz zum __.__.______ ersichtlich – Verträge, Rechte und Verpflichtungen, soweit sie dem übertragenden Vermögensteil zuzurechnen sind bzw sich darauf beziehen.
2.4
Nach der Übertragung bleiben insb folgende Vermögensgegenstände bei der spaltenden Gesellschaft: Der gesamte derzeit bestehende Betrieb der spaltenden Gesellschaft mit Ausnahme des „Teilbetriebs …………“.
Die spaltende Gesellschaft verpflichtet sich zur Durchführung aller Rechtshandlungen und Maßnahmen, die zur ordnungsgemäßen Übertragung der zum übertragenden Vermögensteil der spaltenden Gesellschaft gehörigen Vermögensgegenstände auf die NewCo GmbH notwendig oder zweckmäßig sind.
2.5
Soweit die Übertragung einzelner zum Vermögensteil „Teilbetrieb …………“ der spaltenden Gesellschaft gehörigen Vermögensgegenstände im Außenverhältnis nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig sein sollte, verpflichtet sich die spaltende Gesellschaft, derartige Vermögensgegenstände über Wunsch der neuen Gesellschaft als Treuhänderin der neuen Gesellschaft im eigenen Namen, jedoch auf Rechnung und Gefahr der neuen Gesellschaft weiterhin zu halten.
3. Umtauschverhältnis – Anteilsgewährung
3.1
Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung dieser Abspaltung zur Neugründung sind …………………., geb. __.__._____, zu 40 % und die A-GmbH, FN ………………., zu 60 % Gesellschafter der spaltenden Gesellschaft. Die Gesellschafter der spaltenden Gesellschaft erhalten mit dem Zeitpunkt des Entstehens der neuen Gesellschaft Geschäftsanteile an der neuen Gesellschaft im Verhältnis ihrer bisherigen Beteiligung.
3.2
Wegen des verhältniswahrenden Charakters dieses Abspaltungsvorgangs kommt es zu keinerlei Anteilsverschiebungen, sondern sind sämtliche Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft in der gleichen Weise und Parität auch als Gesellschafter an der neu gegründeten übernehmenden Gesellschaft beteiligt. Es entfällt deshalb die Bestimmung eines Umtauschverhältnisses; bare Zuzahlungen werden nicht geleistet.
4. Entfall einer Kapitalherabsetzung
Bei der übertragenden Gesellschaft erfolgt aufgrund der gegenständlichen Abspaltung keine Kapitalherabsetzung, weil deren Stammkapital durch das ihr verbleibende Restvermögen gedeckt ist. In diesem Zusammenhang wird auf die als Beilage 3 angeschlossene Spaltungsbilanz der abspaltenden Gesellschaft zum __.__._____ verwiesen. Die Vorschriften des § 3 SpaltG, insb § 3 Abs 4 SpaltG sind eingehalten. Sowohl der Buchwert als auch der tatsächliche Wert des verbleibenden Netto-Aktiv-Vermögens nach Durchführung dieser Spaltung entspricht zumindest der Höhe ihres Stammkapitals. Gebundene Rücklagen bestehen bei der abspaltenden Gesellschaft nicht. Die durch die Spaltung entstehende neue Gesellschaft wird ein Stammkapital in der Höhe von € ……………. haben.
Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von dem vom Firmenbuchgericht zur Prüfung des Hergangs der Gründung der neuen Gesellschaft und des verbleibenden Netto-Aktiv-Vermögens der übertragenden Gesellschaft bestellten Gründungsprüfer geprüft.
5. Spaltungsstichtags-Gewinnbeteiligung
Als Spaltungsstichtag wird der Stichtag der Schlussbilanz der übertragenden Gesellschaft, somit der __.__.______ festgelegt. Die gem Spaltungsplan beabsichtigte Spaltung wirkt auf den Spaltungsstichtag zurück. Mit Ablauf des Spaltungsstichtages bzw mit Beginn des auf den Spaltungsstichtag folgenden Tages gelten Handlungen der übertragenden Gesellschaft, die die abzuspaltende Beteiligung betreffen, als für Rechnung der übernehmenden Gesellschaft vorgenommen.
6. Sonderrechte – Sondervorteile
Weder die spaltende Gesellschaft noch die neue Gesellschaft gewähren im Zuge der Spaltung weder ihren Gesellschaftern noch ihren Geschäftsführern noch Dritten besondere Rechte, wie zB Vorzugsrechte, Gewinnschuldverschreibungen, Genussrechte, etc.
Besondere Vorteile gem § 2 Abs 1 Z 9 SpaltG werden ebenfalls nicht gewährt.
7. Genaue Beschreibung und Zuordnung von Vermögensteilen
Hinsichtlich der genauen Beschreibung der Vermögensteile, die von der übertragenden Gesellschaft auf die neue Gesellschaft übertragen werden, wird auf die Eröffnungsbilanz der NewCo GmbH zum __.__.____ verwiesen (Anlage 3). Die Vermögenswerte, welche von der übertragenden Gesellschaft an die übernehmende Gesellschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge zum Stichtag __.__._____ übertragen werden, sind sämtliche Vermögenswerte des „Teilbetrieb …………….“ gem der Übertragungsbilanz (Anlage 3), insb
	…………….
	…………….
	…………….
Soweit Vermögensteile nicht gem Punkt …… dieses Spaltungsplan bei der übertragenden Gesellschaft verbleiben, gehen diese Vermögensteile auf die übernehmende Gesellschaft über.
8. Barabfindung
Die Festlegung eines Barabfindungsangebots entfällt, da es sich bei der vorliegenden Abspaltung um eine verhältniswahrende und nicht rechtsformübergreifende Spaltung handelt bzw weil die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft gem § 2 Abs 1 Z 13 SpaltG auf ein Barabfindungsangebot verzichten.
9. Gewährleistung
Die abspaltende Gesellschaft haftet dafür, dass die übertragene Beteiligung ihr unbeschränktes Eigentum darstellt und nicht mit irgendwelchen Rechten Dritter belastet ist.
10. Inanspruchnahme der Begünstigungen des UmgrStG
Auf die gegenständliche Spaltung finden die Vorschriften des Art VI UmgrStG Anwendung. Die sich aus diesen Vorschriften ergebenden abgabenrechtlichen Begünstigen werden für diese Spaltung in Anspruch genommen. Die vorliegende Spaltung ist gem § 38 Abs 5 UmgrStG von den Kapitalverkehrssteuern befreit, weil der zu übertragende Betrieb bereits länger als zwei Jahre als Vermögen der übertragenden Gesellschaft besteht.
11. Kosten, Gebühren und Abgaben
Alle mit der Errichtung und Durchführung dieses Spaltungsplans verbundenen Kosten, Steuern, Gebühren und Abgaben trägt die spaltende Gesellschaft. Die Kosten der Errichtung der NewCo GmbH trägt die neue Gesellschaft.
Die Kosten der allfälligen rechtsfreundlichen Beratung trägt jede Gesellschaft selbst.
12. Vollmacht
Die spaltende Gesellschaft und die Gesellschafter der spaltenden Gesellschaft bevollmächtigen hiermit unwiderruflich die Rechtsanwaltskanzlei GmbH sowie jeden ihrer Rechtsanwälte, diesen Spaltungsplan zu ergänzen und abzuändern, soweit dies für die Durchführung und Eintragung der Spaltung und die Eintragung der neuen Gesellschaft im Firmenbuch notwendig oder nützlich ist.
13. Allgemeines
13.1
Dieser Spaltungsplan unterliegt österreichischem Recht.
13.2
Die Anwendung des UmgrStG gilt als Auslegungsregel, sodass bei allfälligen Unklarheiten oder bei nicht bedachten Fällen ergänzend zu diesem Spaltungsplan das gelten soll, was bei Anwendung des UmgrStG gilt.
13.3
Wenn eine Bestimmung dieses Spaltungsplans unwirksam oder undurchsetzbar sein sollte, beeinträchtigt dies nicht die Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen dieses Spaltungsplans. Die beteiligten Gesellschaften werden sich in einem solchen Fall bemühen, die unwirksame oder undurchsetzbare Bestimmung durch eine wirksame und durchsetzbare Bestimmung zu ersetzen, die dem Zweck der zu ersetzenden Bestimmung möglichst nahe kommt und die Anwendbarkeit des UmgrStG gewährleistet. Dies gilt sinngemäß für eine Ergänzung dieses Spaltungsplans im Fall von Lücken.

